
Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch und 
Partnerschaftsgesetz (EG ZGB) 
§ 88  
1 Für neue Pflanzungen gelten, gemessen ab Stockmitte, folgende Vorschriften: 5)  

2 Hochstämmige Bäume, die nicht zu den Obstbäumen gehören, sowie Nuss- und Kastanienbäume dürfen nur in 
einer Entfernung von 6 m, andere Obstbäume nur in einer Entfernung von 3 m, Zwergbäume, Zierbäume und 
Sträucher, die nicht höher sind als 3 m, nur in einer solchen von 1 m und Reben nur in einer solchen von ½ m von 
der Grenze gepflanzt werden. Zierbäume dürfen bis auf die Entfernung von 3 m gepflanzt werden, sofern sie eine 
Höhe von 6 m nicht übersteigen. 
3 … 1)  

4 Gegenüber Rebland erhöhen sich diese Entfernungen für Bäume, die nicht Zwergbäume sind, um je 2 m. 2)  

5 Gegenüber Waldboden beträgt die Entfernung für alle Pflanzungen nur ½ m.  
6 Gegenüber Grundstücken in der Landwirtschaftszone, die nicht zum Rebland zählen, muss ein Grenzabstand von 
60 cm ab Gehölzrand eingehalten werden. 3)  

§ 89  

1 Gegenüber Grundstücken in der Bauzone dürfen Gehölze, die nicht höher sind als 1,80 m, bis auf 60 cm, ab 
Stockmitte gemessen, an die Grenze gesetzt und müssen so geschnitten werden, dass sie nicht über die Grenze 
wachsen.  
2 Gegenüber Grundstücken in der Landwirtschaftszone müssen sie einen Grenzabstand von mindestens 60 cm ab 
Gehölzrand einhalten.  
3 Mit schriftlicher Zustimmung der betroffenen Eigentümer können die Abstände reduziert oder aufgehoben werden.  

§ 90  
1 Für die Abstände gegenüber den öffentlichen Strassen, Plätzen und Gewässern bleiben in allen Fällen besondere 
gesetzliche Bestimmungen vorbehalten.  

§ 91  
1 Der Eigentümer darf das Nachbargrundstück nach Vorankündigung betreten, um Gehölze an der Grenze zu 
schneiden sowie Mauern, Zäune und dergleichen an oder auf der Grenze zu unterhalten oder wieder in Stand zu 
setzen. Für daraus entstehenden Schaden hat er Ersatz zu leisten. 



1. 3 … 1)  

2. 4 Gegenüber Rebland erhöhen sich diese Entfernungen für Bäume, die nicht Zwergbäume sind, um je 2 m. 2)  

3. 5 Gegenüber Waldboden beträgt die Entfernung für alle Pflanzungen nur ½ m.  
4. 6 Gegenüber Grundstücken in der Landwirtschaftszone, die nicht zum Rebland zählen, muss ein Grenzabstand von 60 cm ab 

Gehölzrand eingehalten werden. 3)  

5. § 89 2)  

6. 1 Gegenüber Grundstücken in der Bauzone dürfen Gehölze, die nicht höher sind als 1,80 m, bis auf 60 cm, ab Stockmitte 
gemessen, an die Grenze gesetzt und müssen so geschnitten werden, dass sie nicht über die Grenze wachsen.  

7. 2 Gegenüber Grundstücken in der Landwirtschaftszone müssen sie einen Grenzabstand von mindestens 60 cm ab Gehölzrand 
einhalten.  

8. 3 Mit schriftlicher Zustimmung der betroffenen Eigentümer können die Abstände reduziert oder aufgehoben werden.  

9. § 90  
10. 1 Für die Abstände gegenüber den öffentlichen Strassen, Plätzen und Gewässern bleiben in allen Fällen besondere gesetzliche 

Bestimmungen vorbehalten.  

11. § 91 2)  

1 Der Eigentümer darf das Nachbargrundstück nach Vorankündigung betreten, um Gehölze an der Grenze zu 
schneiden sowie Mauern, Zäune und dergleichen an oder auf der Grenze zu unterhalten oder wieder in Stand zu 
setzen. Für daraus entstehenden Schaden hat er Ersatz zu leisten. 


